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Frankfurt am Main, im September 2011 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
alle Mitgliedsvereine des DTV mit aktiven Turniertänzern und / oder WR- bzw. TL-Lizenzen 
erhalten heute: 

 

���� wichtige Hinweise der Geschäftsstelle 

���� die erforderlichen Vordrucke zur Anforderung der Start- und / oder Lizenzmarken 
für das Jahr 2012 

���� Informationen der Tanzwelt Verlag GmbH 
 

 

Wir bitten hierbei um Ihre Mithilfe, indem Sie die entsprechenden Informationen an die zu-
ständigen Personen in Ihrem Verein weiterleiten.  

 
 

Hinweise Sportbetrieb 
 
1. Vordrucke A und B 
Sie erhalten die Vordrucke A und B mit dem Eindruck der in der DTV-Datenbank regist-
rierten Start- und/oder Lizenzmarkeninhaber für Ihren Verein mit Adresse und Geburtsda-
tum. 
 
Unsere eindringliche Bitte: 
 
Eingedruckte Personen- und Adressdaten überprüfen und ggf. aktualisieren wegen des 
Tanzspiegelversandes. 
 
Bitte beachten Sie, dass im Jugendbereich die vorgegebene Startgruppe bindend ist. 
In der Haupt- oder Seniorengruppe besteht eine Wahlmöglichkeit. Alle Umschrei-
bungen müssen unabhängig von dieser Anforderung bis 15. Januar 2012 beim Lan-
desverband beantragt werden. 
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Keine Nachsendung des Tanzspiegels an Lizenznehmer (auch Damentanzspiegelbe-
zieherinnen und Vereine), wenn eine Überprüfung der Adressen aufgrund einer Reklamation 
ergibt, dass der Verein die Adresse bei der Anforderung der Jahresstartmarke falsch ange-
geben bzw. nicht korrigiert hat. Bitte weisen Sie alle Ihre Lizenznehmer darauf hin, bei Um-
zug dem DTV und auch dem Verein rechtzeitig die neue Adresse mitzuteilen (siehe auch 
letzte Seite, Hinweise Finanzen, Ziffer 2). 
Alle Vordrucke sind mit dem Vereinsstempel zu versehen sowie von einem Vertretungs-
berechtigten des Vereins zu unterschreiben. 
Bitte keine Schecks mit der Anforderung zuschicken, Bezahlung erbitten wir nach Rech-
nungsstellung. Bei vorliegender Einzugsermächtigung wird der Rechnungsbetrag per Last-
schrift eingezogen (siehe auch letzte Seite, Hinweise Finanzen, Ziffer 1 a). 
 
 
2. Nationalitätsangabe 
 
In der Rubrik Nationalität der Partnerin bzw. des Partners sind die Kennbuchstaben der Na-
tionalen Olympischen Komitees einzutragen.  
 
 
3. Damentanzspiegel 
 
Den Tanzspiegelbezug zu einem verbilligten Preis für Partnerinnen für € 28,00 (Kin-
der/Junioren/Jugend € 16,50) pro Jahr ab dem Jahr 2012 bitte durch Ankreuzen des Käst-
chens oder separat vermerken. Der Tanzspiegelbezug ist jedoch fest an die erteilte Jahres-
startmarke des Partners gebunden. Eine Kündigung während des Jahres ist nicht mög-
lich (z. B. bei Partnerwechsel). 
 
Der Bezug des Damentanzspiegels verlängert sich nicht automatisch, sondern muss jedes 
Jahr neu beantragt werden. Beantragung im 2. Halbjahr bedeutet entsprechend niedrigeren 
Bezugspreis (€ 14,00 / € 8,25). 
 
Bestellungen des verbilligten Damentanzspiegels nur durch den Verein an die DTV-Ge-
schäftsstelle. Die Dame bzw. eine Privatperson kann den verbilligten Damentanzspiegel 
nicht selbst abonnieren. Rechnungsstellung erfolgt durch den Tanzwelt Verlag, an den auch 
die Rechnung zu bezahlen ist. Die an den DTV erteilte Einzugsermächtigung gilt nicht auto-
matisch für die Tanzwelt Verlag GmbH. Diese muss separat erteilt werden. 
 
 
4. Vereine mit Formationen (Standard und/oder Latein) 
 
Vordrucke D, E und H bitte bei Bedarf bei der DTV-Geschäftsstelle anfordern oder per 
Download von unserer Hompage www.tanzsport.de herunterladen. 
 
• Auf allen Startkarten müssen gemäß TSO G die Nationalität sowohl der Dame als auch 

des Herrn sowie der Kennbuchstabe der Formation (z. B. A-Team) vermerkt sein.  
• Bei jeder Anforderung bitte angeben: Nationalität sowie in welchem Team die Tänzer und 

Tänzerinnen starten.  
 
Der verbilligte Damen-Tanzspiegel für Formationsdamen ist mangels Platzgründen auf dem 
Vordruck mit einem gesonderten Blatt vom Verein zu beantragen. Rechnung vom Tanzwelt 
Verlag an den Verein – siehe auch letzte Seite, Hinweise Finanzen, Ziffer 2.  
 
 
5. Lizenzmarkenanforderungen während des Jahres  
 bei bereits bestehendem Tanzspiegelabonnement 
 
Die Kündigung eines bestehenden Tanzspiegelabonnements bei Lizenzmarkenanforderung 
ist nur bis zum 31.03. eines Jahres beim Tanzwelt Verlag möglich. Spätere Kündigungen 
werden erst zum 31.12. des Jahres wirksam (Kündigung spätestens 3 Monate vor Jahres-
ende). 
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6. Rücknahme von Lizenzmarken 
 
Eine Rücknahme von ausgegebenen Start- und Lizenzmarken ist generell nicht möglich. 
Wir bitten dringend um entsprechende Planung in Ihrem Verein. 

 
 
7. Jazz- und Modern Dance 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Wettbewerbsarten Solo, Duo und Small 
Group im Jazz- und Modern Dance (JMD) werden zahlreiche bislang papiergebundene Vor-
gänge zukünftig entfallen (auch für Formationen JMD). Bitte beachten Sie die aktuellen Ver-
öffentlichungen auf der Website des DTV � http://www.tanzsport.de 
 
 
Frist für alle Anforderungen: 
 
Um eine rechtzeitige Bearbeitung aller Anforderungen vor dem Jahreswechsel sicherstellen 
zu können, bitten wir um Rücksendung der Vordrucke bis zum 

 
25. Oktober 2011 

 
Bei später eingehenden Anforderungen für 2012 kann keine Gewähr für eine Bearbeitung 
noch vor dem Jahreswechsel übernommen werden. 

 
Wir bitten Sie um Beachtung der Bearbeitungshinweise und um Weiterleitung der Informa-
tionen an die zuständigen Stellen in Ihrem Verein.  

 

Wir bedanken uns vorab für Ihre Mitarbeit. Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen die DTV-
Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Ulrike Weber 
Geschäftsführerin 
 
 
 

Anlagen 

� Vordrucke zur Anforderung der Start- und / oder Lizenzmarken für das Jahr 2012 
� Hinweise Finanzen  
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Hinweise Finanzen 
 

 

Deutscher Tanzsportverband e.V. / Tanzwelt Verlag GmbH 
 
 

1. Bezahlung von Rechnungen 
 
a) Deutscher Tanzsportverband 
 

� DTV-Rechnungen an Vereine sind ausschließlich von diesen und nicht von einzel-
nen Lizenzinhabern zu bezahlen. Daher unsere dringende Bitte an Sie: Vermerken 
Sie auf Ihrer Zahlung immer die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum sowie 
den Vereinsnamen. 

 
� Vor Begleichung der Lizenzrechnung überprüfen Sie bitte, ob dem DTV bereits eine 

Einzugsermächtigung erteilt wurde, um Doppelzahlungen und Rücküberweisungen 
zu vermeiden. Auf den Rechnungen können Sie anhand des Hinweises: „Betrag 
wird abgebucht“ erkennen, ob die Gebühren von der Geschäftsstelle eingezogen 
werden. 

 
� Zahlungsfristen, Mahnungen und Bearbeitungssperren 
 Die DTV-Rechnungen sind grundsätzlich innerhalb von 4 Wochen zu begleichen. Bei 

der Tanzwelt Verlag GmbH liegt die Zahlungsfrist bei 14 Tagen. 
 Wir möchten darauf hinweisen, dass nach § 1 Punkt 5.3 der Finanzordnung bei einem 

Zahlungsrückstand von mehr als 2 Monaten eine Bearbeitungssperre eintritt, d.h. 
alle eingehenden Turnieranmeldungen und Lizenz-/Startmarkenanforderungen nicht 
bearbeitet werden. Nach § 1 Punkt 5.2 werden Mahngebühren fällig. 

 

b) Tanzwelt Verlag GmbH 
 

Die Tanzwelt Verlag GmbH bittet darum, bei allen Zahlungen immer die Rechnungs-
nummer, die Kundennummer sowie den Namen des Rechnungsempfängers mit an-
zugeben. 
Die an den DTV erteilte Einzugsermächtigung gilt nicht automatisch für die Tanzwelt Ver-
lag GmbH. Diese muss separat erteilt werden. 

 
 
 

2. ADRESSÄNDERUNGEN TANZSPIEGELBEZIEHER 
 
a) Alle Tanzspiegelbezieher (Abonnenten, Lizenznehmer, Bezieherinnen des Damentanz-

spiegels und Vereine) werden dringend darum gebeten, rechtzeitig Adressänderungen 
dem Tanzwelt Verlag bzw. dem Deutschen Tanzsportverband e.V. mitzuteilen. Die Ad-
ressen werden von uns für den Versand ca. am 17. eines jeden Monats an die Druckerei 
gegeben. 

 Es erfolgt keine Nachsendung von Tanzspiegeln, die aufgrund nicht rechtzeitig mitge-
teilter Adressänderungen beim Bezieher nicht ankommen. 

 
b) Adressänderungen für den Ergänzungsservice des Weißen Ordners „Recht – Richtli-

nien – Ordnungen“ senden Sie bitte immer an die Tanzwelt Verlag GmbH und nicht 
an den DTV (dies gilt auch für Lizenzinhaber und Vereine). 

 
c) Hinweis Damentanzspiegel: 

 Rechnungsstellung erfolgt durch die Tanzwelt Verlag GmbH an die Vereine. Nur die-
se können die Rechnungen unter Angabe der Rechnungsnummer, der Kunden-
nummer und des Namens der Dame begleichen. 


